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Der konfessionelle Religionsunterricht im Kanton Glarus.
Nachdem diese Frage im Schoße der Verein!-

gung katholischer Lehrer- und Schulfreunde des

Kantons Elarus schon öfters behandelt worden,
hatte die katholische Geistlichkeit des Kantons im

vergangenen Sommer an den Regierungsrat eine

Eingabe gerichtet, worin sie um Einräumung von wö-
chentlich 2 Stunden für den konfessionellen Reli-
givnsunterricht innerhalb der gesetzlichen Schulzeit
nachsuchte und begründete, indem sie auf die vielen
und großen bestehenden Schwierigkeiten hinwies, die

gegenwärtig in den meisten glarnerischen Gemein-
den der fruchtbaren Erteilung des kathol. Religions-
Unterrichtes hindernd im Wege stehen. Der Regie-
rungsrat hat in seiner Sitzung vom 17. November
die mit Spannung erwartete Entscheidung in dieser

Frage gefällt und beantwortete die Eingabe, die

auch in einer Resolution des katholischen Volksver-
eins des Kantons Glarus, anläßlich der Hauptver-
sammlung vom 23. Oktober unterstützt wurde, fol-
gendermaßen:

„Der Regierungsrat stellt zunächst fest, daß die

Eingabe, soweit ihr die Absicht zugrunde läge, den

konfessionslosen Religionsunterricht durch den kon-

fessionellen zu ersetzen, in Form eines Memorial-
outrages an die Landsgemeinde gerichtet sein müßte?

denn der Regierungsrat ist von sich aus nicht zu-
ständig, Z 13 Ziffer 1 des Schulgesetzes abzuändern
oder ein anderes obligatorisches Schulfach zugunsten

dieses Unterrichtes einzuschränken oder aufzuheben.
Somit hat der Regierungsrat auch zu der Frage, ob

der neutrale Religionsunterricht oder die Sitten-
lehre durch den konfessionellen Unterricht zu ersetzen

sei, nicht Stellung zu nehmen. Er hält aber dafür,
daß der Staatnicht gleichgültig dieser
Seite des Unterrichtes gegenüber
stehensoll,da diePflegedesinnern
Menschen sicher von hervorragen-
der Bedeutung ist und die Schule

nicht bloß die Pflicht hat, nur Wik-
sens st off zu vermitteln; deshalb ist ia
auch die Religion als erstes Hauptfach im Schul-
gzsetz erwähnt. Da die Eingabe keine Gesetzesände-

rung bezweckt und in der gestellten Form auch nicht
bezwecken kann, hat sich der Regierungsrat nur
zu fragen, ob den angeführten Uebelständen aus

Grund der geltenden Gesetzgebung begegnet wer-
den kann. In dieser Richtung liegen nun die Ver-
Hältnisse in den einzelnen Gemeinden ganz ver-
schieden; an einigen Orten werden sich mit beider-
seitigem guten Willen Verbesterungen erzielen las-
sen, an andern Orten dürfte dies nach der gelten-
den Schulgesetzgebung und dem auf ihr beruhen-
den Lehrplan schwieriger sein, Abhilfe zu schaffen,
ohne die Schulstunden für die obligatorischen
cher zu verkürzen. Es muh deshalb jeder Fall von
den Schulbehörden besonders geprüft werden. Es
ist Sache der Schulräte, die Wünsche der H. H.
Geistlichen entgegenzunehmen und es zu prüfen, da
dem Regierungsrat die Zuständigkeit fehlt, ver-
kindliche Weisungen auf einem Gebiete zu erteilen,
das nicht im Gesetz vorgesehen ist. Der Regie-
rungsrat erklärt sich aber gerne bereit, durch seine

Erziehungsdirektion bei diesen Verhandlungen mit-
zuwirken."

Dieser Entscheid hat die Erwartungen der

hochw. Geistlichkeit in jeder Beziehung erfüllt und
es hat auf katholischer Seite angenehm berührt, dag
die bestehenden Schwierigkeiten in der Erteilung
des Religionsunterrichtes anerkannt und die Be-
reitwilligkeit zur Mitwirkung bei Abstellung der-
selben zugesichert wird. Das angestrebte Ziel, den

Religionsunterricht in den einzelnen Gemeinden im
Anschluß an den Schulunterricht und während der

Schulzeit zu erteilen, wird mit der zugesicherten
Unterstützung des Regierungsrates und der Erzn-
hungsdirektion zweifellos erreicht werden. A. Sch.

Schulnachrichten
Luzern. Sektion Altishofen —Rei-

den —Pfaffnau des kath. Lehrerver-
eins. Nach zweijährigem Unterbruch, bedingt durch
verschiedene hemmende Verumstkndungen, versam-
melten sich Montag, den 28. November, die Mit-
glieder dieser Sektion im „Löwen" in Altishofen.
Der Vorstand glaubte, den Tag und den Treffpunkt
recht günstig gewählt zu haben, und nun zeigte es

sich zu seiner nicht geringen Enttäuschung, daß dem

doch nicht so war, da just auch heute die Geistlichkeit
der untern Regiunkel zur Priesterkonferenz nach

Wauwil pilgerte. So tagten wir also beinahe ohne
geistlichen Beistand". Einzig den hochw. Herrn

Kaplan Portmann, als Vertreter des Ortspfarrcrs,

und den hochw. Herrn Referenten konnten wir in
unserer Mitte begrüßen.

Der geschäftliche Teil der Traktandenliste, wie
Protokoll und Rechnungsablage, war bald erledigt.
Das Portefeuille unseres umsichtigen Finanz-
Ministers, Hrn. Bossart, jun., Schätz, zeigte eine
solch wohlgefällige Rundung, daß der Jahresbeitrag
ohne die leiseste Opposition um einen Franken hin-
untergeschraubt werden konnte. Die Wahlen des

Vorstandes und der Delegierten ergaben einstim-
mige Bestätigung, obwohl Herr Präsident Klceb die
„schwere" Bürde und Würde von seinen breiten
Schultern zu wälzen versuchte.

Und nun folgte der Glanzpunkt der Tagung, das
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